
Tagesordnung 
 

 

 

 

TOP 1 Begrüßung       Jana Weitze 

 

 

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der Mitglieder-   Jana Weitze 

 versammlung vom 21.11.2018 

 

 

TOP 3 Bericht des Vorstands      Vorstand 

 

 

TOP 4 Bericht des Rechnungsprüfers für das Jahr 2018  Nico Herr 

 

 

 

TOP 5 Entlastung des Rechnungsprüfers für das Jahr 2018  Jana Weitze 

  

 

 

TOP 6 Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2018 

  

 

 

TOP 7 Neuwahlen       Florian Braune 

     

 1. Rechnungsprüfer 

 2. Vorstand: Ressort Netzwerk, Ressort Politik und Ressort Bildung 

 3. Vorsitz und Deputy Vorsitz 

 

 

TOP 8 Satzungsänderungen       

 

 

TOP 9 Ausblick auf die Programmhighlights 2020   Vorstand 

 

 

TOP 10 Verschiedenes       Jana Weitze 

 

 
 



 
Unter TOP 7 stehen folgende Wahlen an: 
 

 

1. Rechnungsprüfer 

 

Zur Wahl stehen: Kirsten Oberist, Lena Schneider 

 

2. Vorstand 

 

Aus dem Vorstand scheiden aus: 

 

Massuma Ahmadi (Leiterin Ressort Bildung) 

Jan Barth (Leiter Ressort Politik) 

Johannes Nägele (Leiter Ressort Netzwerk) 

Katharina Wolf (Leiterin Ressort International) 

 

Für ein Vorstandsamt bewerben sich: 

 

Khaled Chtioui (Ressort Netzwerk) 

Susanne Schulz (Ressort Politik) 

Daniel Kemen (Ressort Bildung) 

Fritz Hauser (Deputy Vorsitz)  

Dr. Birgit Münchbach (Ressort International) 

 

 

3. Vorsitz 

 

Für den Vorsitz bewirbt sich: 

 

   Gaetan Joffroy 

 

 

 

 

 

 

Kandidatenblätter sind als Anlage beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

  



Vorschläge des Vorstands zur Änderung der Satzung für die MV 2019 

 Neu Alt 

§ 3 Abs. 3 S.2 wird gestrichen Das Höchstalter für die Mitgliedschaft 
beträgt 40 Jahre. 

§ 3 Abs. 4 S.1 Wird wie folgt geändert: 

Die Mitgliedschaft und die 

Gastmitgliedschaft enden mit dem 

Ablauf des Kalenderjahres, in dem 

das Mitglied oder das Gastmitglied 

das 40. Lebensjahr erreicht; sofern 

ein Mitglied dem Vorstand 

angehört, endet seine 

Mitgliedschaft jedoch nicht vor dem 

Ende seiner Wahlperiode. 

Die Mitgliedschaft und die 
Gastmitgliedschaft enden mit dem 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem das 
Mitglied oder das Gastmitglied 40 
Jahre alt wird. Die Gastmitgliedschaft 
endet außerdem, wenn der 
Vorstand eine Aufnahme des 

Gastmitglieds als Mitglied ablehnt. 

§ 8 Abs. 2 Folgender Satz wird angefügt: 

Wählbar ist jedes Mitglied, das bei 

Amtsantritt das 40. Lebensjahr noch 

nicht erreicht haben wird. 

Die Amtszeit für Vorstandsmitglieder 
beträgt zwei Jahre. Sie beginnt am 01. 
Januar des auf die Wahl 
folgenden Jahres und endet am 31. 
Dezember des zweiten Amtsjahres. 
Die Wiederwahl eines 
Vorstandsmitgliedes ist zweimal 

zulässig. 

§ 8 Abs.3 S. 2 Soll wie folgt geändert werden: 

Als Vorstandsvorsitzender ist jedes 

Mitglied wählbar. 

Der Vorstandsvorsitzende wird für eine 
Amtszeit von einem Jahr gewählt. Als 
Vorstandsvorsitzender 
ist wählbar, wer dem Vorstand in den 
letzten vier Jahren vor Beginn der 
Amtszeit für mindestens ein 
Jahr angehört hat und dem Vorstand 
bei Beginn der Amtszeit angehört. Die 
Amtszeit des 
Vorstandsvorsitzenden beginnt am 01. 
Januar des auf die Wahl folgenden 
Jahres und endet am 
31.Dezember des ersten Amtsjahres. 
Die Wiederwahl eines 
Vorstandsvorsitzenden ist zweimal 
zulässig. 

§ 8 Abs. 4 S. 3 Wird gestrichen Nach Beendigung seiner Amtszeit 
unterstützt der Vorstandsvorsitzende 
den Vorstand als Past 
President. Soweit er nicht mehr dem 
Vorstand angehört, kann er für ein 
weiteres Jahr an den Sitzungen 
des Vorstandes beratend teilnehmen. 

Die Regelung zur Altersgrenze (§ 3) 

findet Anwendung. 

 



 

§ 8 Abs. 10 Wird wie folgt geändert: 

Der Vorstand kann mit 

Mehrheitsbeschluss zu seiner 

Unterstützung bis zu vier 

Stabstellen errichten und diese mit 

jeweils einem Mitglied oder 

Fördermitglied besetzen, die auf 

Einladung des Vorsitzenden an den 

Sitzungen des Vorstands 

teilnehmen dürfen, ohne dabei 

jedoch ein Stimmrecht zu haben 

Der Vorstand kann mit 
Mehrheitsbeschluss (Abs. 7) zu seiner 
Unterstützung eine „Stabsstelle 
Sponsoring „einrichten und gleichzeitig 
mit einem Mitglied auf unbestimmte 
Zeit besetzen. Das Mitglied 
unterstützt den Vorstand in der 
Betreuung von Sponsoren und Partner 
über einen längeren Zeitraum. 
Die Abschaffung der Stabsstelle, der 
Neubesetzung und Entbindung des 
Mitglieds kann jederzeit 
ebenfalls durch Mehrheitsbeschluss 
erfolgen. Die zur Stabsstelle ernannte 
Person darf auf Bitten des 
Vorsitzenden an den Sitzungen des 

Vorstands teilnehmen. 

 


